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Wie angekündigt, habe ich mich an die Lektüre von Christoph Menkes »Kritik der
Rechte« gemacht. Heute will ich schon einmal eine Lesefrucht anbieten. Es handelt
sich um einen Text aus dem S. 99 beginnenden Kapitel »Ontologie: Der
Materialismus der Form«. Darin wird mit Hilfe Luhmannscher Systemtheorie erklärt,
dass die moderne Form der Rechte ein Paradox bildet. Da ich mit Paradoxien im
Recht bekanntlich Schwierigkeiten habe, habe ich jeweils das Wort »Recht« durch
»Musik« und »Unrecht« durch »Lärm« ersetzt.[1] Lärm scheint mir besser als
Rauschen, denn er steht, ähnlich wie das Unrecht, für menschlich erzeugte Töne.
Das Rauschen »wäre dann die Welt«[2]. »Normativ« gegen »ästhetisch« zu
tauschen, wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, passt aber ganz gut. Ein etwas
tieferer Eingriff in den Text war nur für S. 113 u. notwendig, um H. L. A. Harts
Unterscheidung von primären und sekundären Regeln anzupassen. Hier das
Ergebnis für die Seiten 106, 111-115 mit der Versicherung, dass das
Tauschgeschäft noch über etliche Seiten fortgeführt werden kann:

Die moderne Form der Musik ist die Form der Differenz. Oder die moderne Form der
Musik bildet ein Paradox. …

Worin besteht die Grundstruktur der Musik, durch deren Selbstreflexion das Paradox
der Musik hervorgebracht wird? Weshalb bringt die Selbstreflexion der Musik diese
Form hervor, in der sich das Natürliche und Faktische, das Außen der Musik in der
Musik geltend macht (und die deshalb als ein Paradox erscheint)? Weil die
Selbstreflexion der Musik nichts anderes als der Ausdruck und Vollzug einer Lücke
ist, die im Zentrum der Musik klafft. Das heißt hier Selbstreflexion: die Lücke in der
Musik, die Lücke, die die Musik ausmacht, auszustellen; den Riß in der Musik nicht
zu flicken, sondern zu bejahen.

Unterscheidung und Selbstbezug

Im Zentrum der Musik – aller Musik – klafft eine Lücke: Diese These, die dem
Verständnis der modernen Selbstreflexion der Musik zugrunde liegt, ist die
Konsequenz aus zwei Einsichten, die Niklas Luhmann formuliert hat. Die erste
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Einsicht lautet, daß die Musik – als Form – durch zwei verschiedene
Unterscheidungen gekennzeichnet ist (i). Die zweite Einsicht lautet, daß diese
beiden Unterscheidungen in der Musik – als System – durch ihre Selbstbezüglichkeit
verbunden sind (ii).

(i) Die doppelte Differenz der Form: Alles, was die Musik tut, ist dadurch definiert,
eine Form, die sie spezifisch auszeichnet, zu verwenden. Das heißt: Sie ist dadurch
definiert, eine spezifische Unterscheidung zu treffen; denn »Formsetzung ist […]
Unterscheiden«. In der Musik ist das die Unterscheidung von Musik und Lärm. Die
Musik verwendet diese Unterscheidung, um zu tun, was nur die Musik (und die
Musik nur) tun kann: um etwas als Musik oder Lärm zu identifizieren. Musik ist dann
oder dort, wo mit der Unterscheidung von Musik und Lärm operiert wird. Es gibt
»keine andere Instanz in der Gesellschaft […], die sagen könnte: Dies ist Musik und
dies ist Lärm.«

In jedem Fall, in dem die Musik ihre Form verwendet und etwas als Musik (oder als
Lärm) identifiziert wird, gibt es mithin eine »Außenseite«: für die Musik den Lärm
und für den Lärm die Musik. »Nun muß noch an eine zweite Außenseite gedacht
werden, nämlich an die Außenseite der Differenz von [Musik] und [Lärm], an die
Außenseite der Einheit dieser Differenz, an die Außenseite der [Musik]. Dies wäre
dann die Welt.« Die Musik konstituiert sich durch das Verwenden ihrer Form »in
einem Bereich, der dann für [sie] zur Umwelt wird«. Die Musik unterscheidet
zwischen Musik und Lärm. Durch diese Unterscheidung wird aber zugleich eine
zweite Unterscheidung getroffen. Neben die Unterscheidung zwischen Musik und
Lärm tritt die Unterscheidung zwischen der Unterscheidung von Musik und Lärm
und der Nichtunterscheidung von Musik und Lärm: die Unterscheidung von Musik
und Nichtmusik.

Wie in jeder Form, so werden auch in der Musik immer beide Unterscheidungen
zugleich getroffen. Sie sind aber fundamental verschieden. Die erste ist ästhetisch
und symmetrisch: Sie unterscheidet zwischen zwei Seiten, die ästhetisch einander
entgegengesetzt – als positive (Musik) und negative Seite (Lärm) –, aber von
gleicher Art sind; beides sind »Werte« (Luhmann). Die zweite Unterscheidung ist
strukturell und asymmetrisch: Ihre beiden Seiten sind die Form in ihrem Gebrauch
in der Musik und die Welt als das Außen der Musik, die Nichtmusik; die musikalische
Form und die musikindifferente, daher – aus der Sicht der Musik – formlose Materie.

(ii) Selbstbezug: Die erste Unterscheidung, zwischen Musik und Lärm, ist in der
Musik so da, daß die eine oder die andere Seite der Unterscheidung zur
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Identifizierung von etwas (als Musik oder als Lärm) gebraucht wird. Die zweite
Unterscheidung, zwischen Musik und Nichtmusik, dagegen trifft die Musik dort (und
deshalb), wo sie sich in dieser unterscheidenden Identifizierung von etwas zugleich
auf sich bezieht: Die Musik muß zwischen Musik und Nichtmusik, zwischen sich und
der Welt unterscheiden, weil es keine Musik ohne Selbstbezug gibt. Denn um sich
musikalisch auf irgend etwas beziehen und es als Musik oder Lärm identifizieren zu
können, muß die Musik sich auf andere Ereignisse musikalischen Unterscheidens
beziehen und diese als auch musikalische identifizieren können. Und dies zu tun
heißt, sie als Musik und nicht Nichtmusik zu identifizieren, also die Unterscheidung
von Musik und Nichtmusik zu gebrauchen. Die Musik kann nicht allein dadurch
definiert werden, daß sie zwischen Musik und Lärm unterscheidet; dann könnte es
auch einen einzigen Musikakt, einen einmaligen Gebrauch der Unterscheidung von
Musik und Lärm geben. Jeder Gebrauch der Unterscheidung von Musik und Lärm ist
aber die Wiederholung des Gebrauchs dieser Unterscheidung. Und daher gehört zur
Musik nicht nur die Identifizierung von etwas als Musik oder Lärm, sondern auch die
Identifizierung von anderen Akten als solche, die die Unterscheidung von Musik und
Lärm gebrauchen oder die sie nicht gebrauchen – und damit gehört zur Musik
zugleich der Gebrauch der Unterscheidung von Musik und Nichtmusik.

Dasselbe Argument läßt sich mit H. L. A. Hart auch so formulieren, daß die Musik
nicht nur primär aus Kompositionen, Aufführungen und Improvisationen bestehen
kann. Der »Schritt von der vormusikalischen in die musikalische Welt« ist erst dann
getan, wenn es (mindestens) auch noch eine sekundäre »Regel des
Wiedererkennens [rule of recognition]« gibt, die es erlaubt zu sagen, wann man es
mit Musik primären Typs und daher mit einem musikalischen Ereignis zu tun hat.
Die Musik kann nur Musik enthalten, wenn sie nicht nur aus Musik besteht. Denn die
Musik kann ohne »basale Selbstreferenz« nicht operieren: Das Operieren der Musik
»erfordert ein Mindestmaß an ›Ähnlichkeit‹ der Elemente«. So bezieht sich jeder Akt
der Aufführung oder der Komposition auf andere solche Akte und leistet darin die
»musikeigene Identifizierung« von Musik (als Musik). Die Musik operiert auf zwei
Ebenen zugleich: Sie gebraucht die Unterscheidung von Musik und Lärm (zur
Identifizierung von etwas als Musik oder Lärm), und sie bezieht sich auf diese
Unterscheidung (zur Identifizierung von etwas als Musik und nicht Nichtmusik).[3]

Indem die Musik sich zugleich auf die Unterscheidung bezieht, die sie gebraucht;
indem sie diese Unterscheidung nur so gebrauchen kann, daß sie sich zugleich auf
sie bezieht, wird die Unterscheidung von ihrem Gebrauch unterschieden. Und weil
dies in der Musik selbst geschieht, kann man auch sagen, daß die Unterscheidung,



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

die die Musik gebraucht, in die Musik »hineincopiert« wird oder daß die
»Unterscheidung […] in sich wiedervorkommt«. Indem sich die Musik im Gebrauch
der Unterscheidung von Musik und Lärm auf diese Unterscheidung bezieht,
gebraucht sie zugleich die Unterscheidung von Musik und Nichtmusik. Die Musik
gebraucht beide Unterscheidungen, und dieser doppelstöckige
Unterscheidungsgebrauch ist intern verknüpft. Die Musik ist die Doppelung, ja
Spaltung und Verknüpfung von Musizieren und Selbstbezug, Praxis und
Selbstreferenz.

_____________________

[1] Die Sache hat einen halbernsten Hintergrund. Der Katalog der Funktionssysteme
der Gesellschaft ist nicht geschlossen. So liegt der Gedanke nahe, auch die Musik
als ein solches System zu behandeln. Musik ist fraglos Kommunikation Aber Peter
Fuchs meint, sie bilde, ebensowenig wie die Sprache, ein System. Ich bin da nicht so
sicher, halte es aber nicht für notwendig, mir dazu eine Meinung zu bilden.
Immerhin sei auf folgende Literatur hingewiesen: Peter Fuchs, Vom Zeitzauber der
Musik, Eine Diskussionsanregung, in: Dirk Baecker et al. (Hrsg.), Theorie als Passion,
Frankfurt 1987:214-237; Felix Görg, Eine Einführung in die Kunst in der
Systemtheorie unter besonderer Berücksichtigung der Musik, Magdeburger
Seminararbeit von 2009; Ulrich Tadday, Systemtheorie und Musik. Luhmanns
Variante der Autonomieästhetik, Musik und Ästhetik 1, 1997, 13-33.

[2] Vgl. S. 111 mit Endnote 22 auf S. 428. Menke zitiert hier Luhmann.

[3] Hier (auf S. 114) folgt im Original ein längeres Zitat aus Luhmann, die Paradoxie
der Form, S. 199.
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